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Erklärung der Adoptionsbewerber, dass sie bereit 
sind, das ihnen vorgeschlagene Kind zu 
adoptieren.

Ist die Adoption eines aus dem Ausland stammenden Kindes möglich, werden die 
Adoptionsbewerber von der Auslandsvermittlungsstelle aufgefordert, zu erklären, dass sie 
bereit sind, dieses Kind zu adoptieren, wenn es nach Deutschland einreist. Diese 
Erklärung muss beurkundet werden.

Basisinformationen

Sind Sie an der Adoption eines Kindes aus dem Ausland interessiert und kann Ihnen ein 
Kind zur Adoption vorgeschlagen werden, werden Sie von der Auslandsvermittlungsstelle 
aufgefordert, eine Erklärung abzugeben, dass Sie bereit sind, dieses Kind zu adoptieren.

Für diese Erklärung ist eine bestimmte Form vorgeschrieben. Die Erklärung muss 
„öffentlich beurkundet“ werden. Diese Beurkundung kann in einem Notariat oder in einem 
Jugendamt erfolgen. Die Beurkundung im Jugendamt ist gebührenfrei. Für die 
Beurkundung in einem Notariat entstehen Kosten.

Wenn Sie sich bereit erklären, dass Ihnen vorgeschlagene Kind zu adoptieren, sind Sie 
verpflichtet, verschiedene öffentliche Leistungen zu erstatten, die für das Kind gewährt 
werden. Diese Verpflichtung besteht für maximal sechs Jahre und endet mit einer Adoption 
des Kindes.

Für Leistungen, die für das Kind erbracht werden, wenn das Kind bereits in Ihrem 
Haushalt lebt aber noch nicht adoptiert ist, besteht keine Erstattungspflicht. In diesen 
Fällen müssen Sie nur einen Kostenbeitrag in dem Umfang zahlen, wie auch Eltern dies 
müssten. Das gleiche gilt für Leistungen, die auch gewährt werden müssten, wenn das 
Kind bereits in Ihrem Haushalt leben würde.
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Voraussetzungen

 Die Auslandsvermittlungsstelle muss Sie im Rahmen des Adoptionsverfahrens 
aufgefordert haben, eine Erklärung nach § 7 Abs. 1 AdÜbAG abzugeben und Sie 
müssen bereit sein, dass Ihnen vorgeschlagene Kind zu adoptieren.

Ablauf
Wenn die Auslandsvermittlungsstelle Sie aufgefordert hat, eine Erklärung nach § 7 
Abs. 1 AdÜbAG abzugeben und Sie bereit sind, dass Ihnen vorgeschlagene Kind zu 
adoptieren, wenden Sie sich an die Stelle bei der Sie die Beurkundung vornehmen 
lassen möchten. 
Am günstigsten ist es, wenn mit der Stelle die die Urkunde aufnehmen soll ein Termin 
vereinbart wird. Vor der Beurkundung informiert die Person die die Urkunde aufnimmt 
über die rechtlichen Folgen, die die Beurkundung hat.
Die Beurkundung kann in der Regel sofort erfolgen.
Die Urkunde wird an die Auslandsvermittlungsstelle übersandt.

Weitere Hinweise

Die Erklärung zur Bereitschaft ein Kind zu adoptieren, muss öffentlich beurkundet werden. 
Das ist in einem Notariat und in einem Jugendamt möglich.

Benötigte Unterlagen
Identitätsnachweis  

Für die Beurkundung muss die Identität nachgewiesen werden. Sie müssen sich 
daher mit einem Personalausweis, Reisepass oder vergleichbaren Dokumenten 
ausweisen können.

Zuständige Stellen

Adoptionsstelle Bremen

+49 421 361 18444
Rembertiring 39, 28203 Bremen
Website

Ansprechperson

Adoptionsvermittlungsstelle Bremerhaven

E-Mail 

https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/senatorin-fuer-arbeit-soziales-jugend-und-integration/amt-fuer-soziale-dienste/amt-fuer-soziale-dienste-sozialzentrum-3-mitte-oestliche-vorstadt-findorff/adoptionsstelle-bremen-167014
https://www.amtfuersozialedienste.bremen.de/kind-familie/adoptionsstelle-11194
mailto:Adoptionsvermittlungsstelle@magistrat.bremerhaven.de
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Gebühren / Kosten

Für die notarielle Beurkundung entstehen Kosten entsprechend der jeweils gültigen 
Gebührenordnung. Die genaue Höhe der Kosten kann das Notariat vor einer Beurkundung 
mitteilen. 
Die öffentliche Beurkundung der Erklärung vor der Urkundsperson eines Jugendamtes ist 
kostenfrei.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Wenn die Auslandsvermittlungsstelle Sie zur Beurkundung Ihrer Erklärung auffordert, setzt 
diese Ihnen eine Frist bis zu der die Beurkundung erfolgen muss. Können Sie diese Frist 
aus zwingenden Gründen nicht einhalten, wollen das Ihnen vorgeschlagene Kind aber 
adoptieren, müssen Sie sich für eine Fristverlängerung an die Auslandsvermittlungsstelle 
wenden.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die erforderlichen rechtlichen Belehrungen und Fragen, die ggf. vor der Beurkundung 
gestellt werden sollen, erfordern einen zeitlichen Aufwand. Der Zeitaufwand ist in jedem 
Einzelfall anders. Hinzu kommt eine eventuelle Wartezeit vor Ort.

Rechtsgrundlagen
§ 7 Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)

Weitere Informationen
Datenschutzerklärung Adoption

Aktualisiert am 12.11.2025

https://www.gesetze-im-internet.de/ad_bag/__7.html
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/Adoption_Digital_Datenschutzerkl%C3%A4rung_Spezifisch_Fachbeh%C3%B6rde.pdf
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